
KRAVAG-BranchenPolice

Leistungsübersicht

*Ab einem Fuhrpark dieser Größe sind immer Unterlagen zum bisherigen Schadenverlauf einzureichen.

Fuhrparks ab drei Motorfahrzeugen

Sofern der Versicherungsnehmer diese über sein Unternehmen bei uns versichert hat

Hinweis: Ab einer Fuhrparkgröße von mindestens zehn Motorfahrzeugen* ist die KRAVAG-FlottenPolice empfehlenswert.

Versicherbare Wagnisse

Alle außer Güterverkehr und Selbstfahrer-Vermietfahrzeugen

Einstufungsmöglichkeiten:

WKZ Beschreibung Einstufungen 
KH

Einstufungen 
VK

003, 030, 031 Kraftrad/-roller, Trike, Quad

SF 3 SF 3
014, 024 Leichtkraftrad/-roller

112 Pkw, Eigenverwendung

127 Camping-Kfz

140 Mietwagen
SF 1 SF 1

150 Taxen

251 Lkw, Werkverkehr bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse

SF 2 SF 3
351 Lkw, Werkverkehr über 3,5 t zulässige Gesamtmasse

359 Lehr-Lkw über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht

401 Zugmaschine, Werkverkehr

451 Landwirtschaftliche Zugmaschine SF 10 SF 10

707 Krankenwagen SF 2 SF 3

Schadenfreiheitsrabatt-Systematik

Sondereinstufung für einen Pkw (z. B. des Geschäftsführers oder Firmeninhabers) in SF-Klasse 16 in Haftpflicht und Vollkasko

Sondereinstufung eines weiteren Pkw in SF 5

Übernahme eines vorhandenen SFR vom Vorversicherer bzw. aus einem Bestandsvertrag

Wenn ein SFR vorhanden ist, der schlechter als die in der Tabelle genannten Ersteinstufungsklassen ist, dann kann die SFR-Einstufung  
gemäß Tabelle vorgenommen werden.

Wenn kein SFR vorhanden ist oder der Fuhrpark erweitert wird, erfolgt die SFR-Einstufung gemäß Tabelle.

SFR-Staffeln und Rückstufungstabellen analog zum Standard-Tarif



Sämtliche Leistungen werden hier nur vereinfacht dargestellt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Versicherungsbedingungen. 
Eine individuelle Annahmeprüfung bleibt vorbehalten.

KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG
Informationen erhalten Sie bei Ihren Vertriebspartnern sowie bei der KRAVAG, Heidenkampsweg 102, 20097 Hamburg

www.kravag.de Ein Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe
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Diese Leistungsübersicht ersetzt nicht die Bedingungen und ist somit kein Bestandteil des Versicherungsvertrags. Der Versicherungsschutz ergibt 
sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen.

Keine abweichende Halterschaft

Alle Fahrzeuge müssen auf den Versicherungsnehmer zugelassen sein.

Ausnahmen:

 – Zulassung auf den Geschäftsführer/Firmeninhaber
 – Zulassung auf den Leasinggeber
 – Bei zulassungsrechtlicher Notwendigkeit (z. B. GbR)

Tarifniveau

Pkw

 – Leistungsumfang basiert auf der KfzPolice
 – Nur Angabe der jährlichen Laufleistung (km) – keine weiteren weichen Tarifmerkmale

Abschluss weiterer Zusatzversicherungen möglich:
 – Fahrerschutz-Versicherung
 – Schutzbrief
 – Schutzbrief Plus
 – Kasko Spezial
 – Kasko-Extra-Versicherung (KEX)
 – Eigen-Kollisionsschäden

Kein Rabattschutz

Werkstattservice für Pkw möglich

Werkstattservice Glas

Attraktiver Umweltbonus für Pkw und für Lkw

Nachlassmöglichkeit analog Standard-Tarif

Spezifische Branchen-Zeichnungsverbote

Schausteller, Kurier- und Eildienste, Lieferservices, Verteilerflotten, Heil- und Pflegedienste, Güterfahrzeuge für Kiestransporte, Güterfahrzeuge 
zur Heizöl-/Treibstoffbeförderung sowie zur Beförderung gefährlicher Güter, Fahrzeuge von Speditionen und Frachtführern

Alle weiteren Zeichnungsverbote gemäß Annahme- und Zeichnungsrichtlinien!

Berechnung über R+V CONNECT! Online-Versand der Anträge möglich!


